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VwSen-102136/2/Bi/Fb

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1994

Rechtssatz

Keine Strafbarkeit, weil im Hinblick auf den Tatvorwurf "Nichtanhalten vor der Kreuzung" nicht einmal unbewußte

Fahrlässigkeit vorliegt, wenn es selbst für den Meldungsleger o5ensichtlich ist, daß der Rechtsmittelwerber im

Zeitpunkt des von ihm gegebenen Armzeichens nicht mehr rechtzeitig vor der Kreuzung anzuhalten vermag. Stattgabe.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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